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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
Bebauungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße 
Einfacher Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2a Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung 
mit § 13 BauGB - Aufhebungsverfahren nach § 13 BauGB
hier: Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes (Aufhebung)

Beratungsfolge:
22.04.2021 Bezirksvertretung Haspe
29.04.2021 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
06.05.2021 Haupt- und Finanzausschuss
20.05.2021 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu 
diesem Beschluss gehörenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/10 (619) 
Gewerbegebiet Berliner Straße – Aufhebungsverfahren nach § 13 BauGB und 
beauftragt die Verwaltung, den Plan einschließlich der Begründung vom 10.02.2021 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Die 
Begründung vom 10.02.2021 wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem Bebauungsplan 
beigefügt und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift.

Geltungsbereich:

Der Geltungsbereich des Aufhebungsverfahrens nach § 13 BauGB für den 
Bebauungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße umfasst den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner 
Straße. Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk Haspe sowie teilweise im Stadtbezirk 
Mitte. Es wird im Norden durch die Ennepe und die S-Bahnlinie und im Süden durch 
die Bahnhauptstrecke Hagen-Köln begrenzt. Im Westen reicht das Plangebiet bis 
zur Hördenstraße und bis zur Straße „Im Ennepetal". Im Osten verläuft der 
Geltungsbereich entlang der Bebauung Wehringhauser Str. 117 und nördlich der 
Wehringhauser Straße einschließlich des Bereichs der heutigen Tankstelle und 
Waschstraße (Gemarkung Hagen, Flur 23, Flurstücke 553, 552, 392, 393 (tlw.), 
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394).

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten 
Bebauungsplanentwurf (Aufhebungsverfahren) zu entnehmen. Der 
Bebauungsplanentwurf im Maßstab 1:1000 ist Bestandteil des Beschlusses.
 
Nächster Verfahrensschritt:

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes (Aufhebung) soll nach dem 
Ratsbeschluss durchgeführt werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.
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Kurzfassung

Nachdem der Bebauungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße durch 
das Oberverwaltungsgericht NRW für unwirksam erklärt worden ist, ist die Stadt 
Hagen wegen des Grundsatzes der Rechtssicherheit verpflichtet, den unwirksamen 
Bebauungsplan aufzuheben. Eine Heilung des Planes ist gem. §§ 214 f. BauGB 
aufgrund fehlender Ermächtigungsgrundlage rechtlich nicht möglich. Für das 
Aufhebungsverfahren wird das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB 
angewendet.

Begründung

Ziel und Zweck der Planung

Durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 07.06.2019 wurde der 
Bebauungsplan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße für unwirksam 
erklärt. Begründet wird dies mit dem Fehlen der Ermächtigungsgrundlage, aufgrund 
derer dieser Bebauungsplan hätte erlassen werden dürfen. Als derartige 
Ermächtigungsgrundlage kommt allein § 9 Abs. 2a BauGB in Betracht. 
Voraussetzung für seine Anwendung ist, dass mit dem Bebauungsplan in erster Linie 
das Ziel der Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche verfolgt wird. 
Weitere Ziele dürfen nicht im Vordergrund stehen. 
Der Einzelhandelsausschluss des Bebauungsplans Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet 
Berliner Straße genügt nicht den Anforderungen, die sich aus dem § 9 Absatz 2a 
BauGB für einen isolierten sortimentsunabhängigen Ausschluss von Einzelhandel 
ergeben. Mit dem Ausschluss auch nicht zentrenrelevanten Einzelhandels werden 
durch den Bebauungsplan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße 
zweckfremde Ziele verfolgt, zu denen § 9 Absatz 2a BauGB keine Handhabe bietet. 
So wird in der Begründung betont, dass der Ausschluss von Einzelhandel der 
Freihaltung von Gewerbeflächen für sonstiges Gewerbe dient und dass dem 
Gewerbe Vorrang in den gewerblichen Bauflächen eingeräumt werden soll. Dabei 
handelt es sich um zweckfremde Erwägungen, die nicht durch den § 9 Absatz 2a 
BauGB gedeckt werden.
Die Stadt Hagen ist wegen des Grundsatzes der Rechtssicherheit verpflichtet, den 
unwirksamen Bebauungsplan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße in dem 
für die Normsetzung geltenden Verfahren aufzuheben, sofern eine Heilung gem. §§ 
214 f. BauGB rechtlich nicht möglich ist. Dies ist bei fehlender 
Ermächtigungsgrundlage der Fall.

Verfahrensablauf

Mit Beschluss des Rates vom 10.12.2020 wurde das Aufhebungsverfahren zum 
Bebauungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße – 
Aufhebungsverfahren nach § 13 BauGB eingeleitet. Auf eine frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurde verzichtet. Der Beschluss wurde am 
18.12.2020 ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.
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Planungsrechtliche Vorgaben

Regionalplan:
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg - Teilabschnitt Oberbereich 
Bochum und Hagen stellt den Planbereich als Bereich für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (GIB) dar.

Flächennutzungsplan:
Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist die Fläche fast vollständig als 
gewerbliche Baufläche dargestellt. Eine kleine Teilfläche an der Hördenstraße ist als 
gemischte Baufläche dargestellt. 

Landschaftsplan:
Der Planbereich liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplans.

Verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche und sonstige Satzungen:
Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße 
liegt im Geltungsbereich der rechtsverbindlichen Fluchtlinienpläne Has 3 - 3b, H18, H 
22, H 21, A 40. Die Pläne setzen Straßen- bzw. Bau- und Straßenfluchtlinien fest.
Der Planbereich liegt nicht im Geltungsbereich städtebaulicher oder sonstiger 
Satzungen nach Baugesetzbuch.

Bestandteile der Vorlagendrucksache

 Übersichtsplan des Geltungsbereiches
 Begründung zum Bebauungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner 

Straße – Aufhebungsverfahren nach § 13 BauGB vom 10.02.2021

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen
X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. Erik O. Schulz gez. Henning Keune
Oberbürgermeister Technischer Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH UND DERZEITIGE SITUATION  

Der Geltungsbereich des Aufhebungsverfahrens nach § 13 BauGB für den Bebauungsplan 

Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße umfasst den Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße. Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk 

Haspe sowie teilweise im Stadtbezirk Mitte. Es wird im Norden durch die Ennepe und die S-

Bahnlinie und im Süden durch die Bahnhauptstrecke Hagen-Köln begrenzt. Im Westen reicht 

das Plangebiet bis zur Hördenstraße und bis zur Straße "Im Ennepetal". Im Osten verläuft 

der Geltungsbereich entlang der Bebauung Wehringhauser Str. 117 und nördlich der Weh-

ringhauser Str. einschließlich des Bereichs der heutigen Tankstelle und Waschstraße (Ge-

markung Hagen, Flur 23, Flurstücke 553, 552, 392, 393 (tlw.), 394). 

2 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG  

Durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 7.06.2019 wurde der Bebauungs-

plan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße für unwirksam erklärt. Begründet wird 

dies mit dem Fehlen der Ermächtigungsgrundlage, aufgrund derer dieser Bebauungsplan 

hätte erlassen werden dürfen. Als derartige Ermächtigungsgrundlage kommt allein § 9 Abs. 

2a BauGB in Betracht. Voraussetzung für seine Anwendung ist, dass mit dem Bebauungs-

plan in erster Linie das Ziel der Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 

verfolgt wird, weitere Ziele dürfen nicht im Vordergrund stehen.  

Der Einzelhandelsausschluss des Bebauungsplans Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner 

Straße genügt nicht den Anforderungen, die sich aus dem § 9 Absatz 2a BauGB für einen 

isolierten sortimentsunabhängigen Ausschluss von Einzelhandel ergeben. Mit dem Aus-

schluss auch nicht zentrenrelevanten Einzelhandels werden durch den Bebauungsplan Nr. 

10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße zweckfremde Ziele verfolgt, zu denen § 9 Absatz 

2a BauGB keine Handhabe bietet. So wird in der Begründung betont, dass der Ausschluss 

von Einzelhandel der Freihaltung von Gewerbeflächen für sonstiges Gewerbe dient und dass 

dem Gewerbe Vorrang in den gewerblichen Bauflächen eingeräumt werden soll. Dabei han-

delt es sich um zweckfremde Erwägungen, die nicht durch den § 9 Absatz 2a BauGB ge-

deckt werden. 

Die Stadt Hagen ist wegen des Grundsatzes der Rechtssicherheit verpflichtet, den unwirk-

samen Bebauungsplan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße in dem für die Norm-

setzung geltenden Verfahren aufzuheben, sofern eine Heilung gem. §§ 214 f. BauGB recht-

lich nicht möglich ist. Dies ist bei fehlender Ermächtigungsgrundlage der Fall.  
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3 PLANVERFAHREN UND PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN  

3.1 PLANVERFAHREN 

Das Aufhebungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner 

Straße wird im vereinfachten Verfahren nach den Regelungen des § 13 BauGB durchge-

führt. Die Bedingungen zur Anwendung dieses Verfahrens werden erfüllt: 

- Der Bebauungsplan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße enthält lediglich 

Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a BauGB, so dass sowohl für die Aufstellung, wie aber 

auch für die Aufhebung das vereinfachte Verfahren nach § 13 Abs. 1 BauGB an-

wendbar ist.  

- Durch die Aufhebung dieses Bebauungsplans wird der sich aus der vorhandenen Ei-

genart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich 

verändert. Vor und nach der Aufhebung des Bebauungsplanes sind im Plangebiet 

aufgrund der bestehenden Rechtslage (unwirksamer Bebauungsplan, Beurteilung 

nach § 34 BauGB in Verbindung mit bereits vorhandenen Einzelhandelsbetrieben) 

Einzelhandelsbetriebe zulässig. 

- Durch den Bebauungsplan wird kein UVP-pflichtiges Vorhaben begründet. 

- Es findet keine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB durch die Planung statt. 

- Es bestehen keine Anhaltspunkte für Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

Damit sind alle Anwendungsvoraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren im Sinne des § 

13 BauGB gegeben. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-

richt nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umwelt-

bezogener Informationen verfügbar sind, und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 

6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

3.2 REGIONALPLANUNG 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereiche Bochum 

und Hagen befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans innerhalb eines allge-

meinen Siedlungsbereichs (ASB). Der Entwurf des Regionalplans Ruhr sieht keine abwei-

chende Festlegung vor.  

3.3 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist die Fläche fast vollständig als gewerbliche Bau-

fläche dargestellt. Eine kleine Teilfläche an der Hördenstraße ist als gemischte Baufläche 

dargestellt.  
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3.4 VERBINDLICHE BAULEITPLANUNG 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 10/04 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße liegt im 

Geltungsbereich der rechtsverbindlichen Fluchtlinienpläne Has 3 - 3b, H18, H 22, H 21, A 40. 

Die Pläne setzen Straßen- bzw. Bau- und Straßenfluchtlinien fest. 

Der Planbereich liegt nicht im Geltungsbereich städtebaulicher oder sonstiger Satzungen 

nach Baugesetzbuch. 

3.5 LANDSCHAFTSPLAN 

Der Planbereich liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplans. 

4 INHALTE DER PLANUNG 

Auf der Urkunde des Bebauungsplanes Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße erfolgt 

nach Abschluss der Aufhebung der Hinweis „Dieser Plan ist aufgehoben“. Das Aufhebungs-

verfahren wird mit einer eigenen Verfahrensleiste dokumentiert. 

4.1 AUFHEBUNG RECHTSVERBINDLICHER FESTSETZUNGEN 

Mit Inkrafttreten der Aufhebung gilt der gesamte Bebauungsplan 4/10 (619) Gewerbegebiet 

Berliner Straße mit allen Festsetzungen als aufgehoben.  

4.2 HINWEISE 

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße ent-

fällt der Hinweis zum Bodendenkmalschutz. 

5 VORHABENZULÄSSIGKEIT NACH AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Durch die Aufhebung dieses Bebauungsplans wird der sich aus der vorhandenen Eigenart 

der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert. Vor 

und nach der Aufhebung des Bebauungsplanes sind im Plangebiet aufgrund der bestehen-

den Rechtslage (unwirksamer Bebauungsplan, Beurteilung nach § 34 BauGB in Verbindung 

mit bereits vorhandenen Einzelhandelsbetrieben) Einzelhandelsbetriebe zulässig. 

Seit Januar 2021 wird ein neues Einzelhandelskonzept für die Stadt Hagen erstellt. Neben 

einer gesamtstädtischen Bestandsaufnahme aller Einzelhandelsbetriebe der Stadt und einer 

Überprüfung der zentralen Versorgungsbereiche wird ein Abgleich mit der neuen Gesetzge-

bung und eine Anpassung der damit verbundenen Konzeptaussagen vorgenommen.  
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Die notwendigen Maßnahmen für die zukünftige Einzelhandelssteuerung im Bereich des 

aufzuhebenden Bebauungsplanes Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße werden in 

diesem Zuge ebenfalls einer Überprüfung unterzogen. 

 

 

 

Der Oberbürgermeister 

In Vertretung  

 

 

Henning Keune 

Technischer Beigeordneter 
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Bebauungsplan Nr. 4/10 (619)

Gewerbegebiet Berliner Straße

Aufhebungsverfahren nach §13 BauGB
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!1STADT HAGEN
Bebauungsplan Nr. 4/10 (619)
Gewerbegebiet Berliner Straße
Einfacher Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2a BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB
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Gegenstand der Planung
Dieser Bebauungsplan Nr 4(10 (5(9) Gewerbegebiet Berliner SoaGe
urrrfaestauseublreollch rextlrcitO Feoteutzurgun zur Steuerung des
Einzelhandels

Zeichenerklärung

Bestand und sonstige Darstellungen

Textliche Festsetzung:
Hat der baulichen Nutzung
§ 5 Abs. 1 Nr.1 BauSH
Nutzungsaueschlussim Geltungsbereich des Eebauungsplenee
gemäß § 1 Abc. 5 und
Abs. 9 BB4NVO.

Die Nutzung Einzelhandel ist nicht elilänsIg

Ausnahme 'Handwerkelpiiuileg"

AusnahmsweIse können Verkaufsstätten von produuiurundun,
repaHerenden oder weIterverarbeitenden Botrubon oder Hand.
werkebetriebur gemäß § 31 Abs. 1 BauGA zugelassen werden, wenn
die Vntkautufänhe

dem Haupt betneb räumlich zugonrdnal Ist,
im betHeblichern Zusammen hang urtic Stet ist,
dem HauptbetHab flächenmäßig und iimsatzmaßig deutlich
untergeurdnet ist.

Textlicher Hinweis
Bodendenkmalschulz

Der LWL-Archuclogie nur WeoilalOfl gibt der Inlgenben Hinweis'

ßaiBudnruirgdnun kdnrez Hzdendnirkmaisr (Kultur- und'zdernatur'
gaecbichtlinne Zcdurlunds, dr Mauern, alte Graben, Einaeifunde aber
auch Veränderungen und Verrhrbungenin der natu-Sinnen
uudarbsecraflenhe,r, Höhlen und cpaZen, aber auCr Zeugnisoziwnsnnez
ond/sderpnanzllchen Lebens aus erdgesnlncbtlinner Zuit( errdezkt
werden Die Enldeccung verl Bcderdsnitm älarr ist der StaGemeinde
ele Untern Denkmalnerzrde unö'uder der LDVL-Arzndclzgis kur Z,hsrfalen,
Auaerstelle Olpe Tel -02761 /93750; Fez 027Ht f24En(unzemüguph
azzuzaiger und die Enldnckurgszlslle mindesrens drei WerutagO in
unperardurtem Zustand Zu erhellen (44 15 und 16 Dnnkmalscrulzgesslz
NR¼Q, falls diese ninirr usrrer pzn der Ozrkmalberzrnizr riwigegeben
wird Der Landnnhannverband Wasttelnc-Lippe isrzereunrig( des
Osdendeitkmalzu bergan, aunzuu'eden urrd nur wisserscnafluche
Einbrophung bio zu n Mörder ir Besitz zu nerwen ( t6 Abs 4 05dB

Rechtsgrundlagen

Gemelndsnrdnurg lur das Lond Nordmern.Westlaler 'GO 56W- in der

Fassung der Bckanrtmannung unm 14 Juh 1094 (DV NRW S nHn 1

SGH.NRW 20230 zulutur geerden durch Gesetz unm 17, Dezember 2009

(DV. NRW, S. 950),

uaugeaerzbunh (Bausn( in der Fassung der Bekannrmanhung cern

23. Dnpiambar 2004 (EGAl. 19.24(4), zuletzt geärded durch Adikel

des Gesetzes unm 31 Juli 2009 (EGAL IS gnnno

Gasatz zur Arpaasung des Ueugsszlzbuche an Ed-RichtlinIen

iEurnpersclrtsanpassungsgzselz Bau - EAG Bau-) zum 24 Juni 2004

(uDul IS 13090

Gesetz über Naturschutz und Landuchaftepfisgz (Gunduenatursclrulz-

gesetz - uNarSone -(zum 29 Juli 20DB (BGSI IS 21421,

Bausrdnung für don Land Ncrdthern - Westfalen- Landesbauordnusg -

(BauO NAW (Inder Fassung der Bekannlmacbung usw 1 Marz 2000

(OH NRW 9.256) zulutzt geändert durch Gcsaiz vom 17. Dezember 2009

(DV NRW 9 953(

Verordnung ubet die Ausarbeitung dur Buulultplgns und die Darstellung

den Pianinnalta (Plenzeichenuarurdnung 1990- PlanzV eS -1 uom

tu. Dezember rggo (GBl rggr 10 5B(,

in dat(ewzIle gAltlgen Feeeung

carordnurgubur die buuliclne butzung dar Grundsiucke (Baunutzungs-

uerorarung - GeuNV0 -(inder Fassung dar Ankanntmachung usw

23, Januar 1990(8581 ID. f32( zuletzt geärded durch Gueetz Anm

22 Apcl 1993(8081 19 466(

gez. GratIs gez Schädel

Die Pl anunterlage entspricht den Asfnrdarusgae das § Idee Plan-
zeichen Verordnung.

Die Fastlagung dar städtebaulichen Planung ist geomateiscE alndaasig.

Hagae, 14 t2.2010

gez Höhr

Es wIrd bascheiniga, dass der Rat dar Stadt Hagen am 10.06 2010
nach § 2 Abs. 1 des Baugasetzbuchas die Aufstellung dieses
Planes baschlossas hat
Der Beschloss wurde am 21.0B 2010 srtsüblinh bekasst gemacht.

Hagen, 21062011

gen Helmen

Dar Rat der Staat Hagen hat am 10.12 2011 nach § 3 Abs. 2
des uaugesesabuche dieses Bebauuegeplan - nnawurs und die
Begründung beschlossen.

Hagen,

gez Denm gez Lzrgor

Dieser Bebauungsplan - Entwurf und die Segruedueg haben nach
§ 3 Abs. 2 des Baugeseaabuchsuorn 14 or 2Oht bis 1402 2orr
einschließlich Omantlich ausgalagen. Die ertsübliche Bakunntmachsng
srtelgte am OnOr.20r1 -

Hagen, 21.06 2011

See. Hdlmnr

Dieser Bebauungsplan - Entwuet aesetaa - aufgrund nsrgenummenar
Änderungen lErganaungen-den bislang dez Beratung zagrundallegen-
den Babauungsplae - Entwarf, den den Rat orn rA,2 2010 garn.
§ 3 Abs. 2 BauGB basohlosean hat
Die Ocginuluetarscheltsnr zu Vorstehenden cerfahrenszeernestcee
befindaesiehautoeegaeenntarnaabaauegsplan - Entwurf.

Hegas, swdselzainrs,nisnera

Der Rat aar Stadt Hagen hat am neon § 59 des
Baugesaaabuchs dlesae Babasuagsplan als Satzung beechlossas.

Hagee,lku.3u,t9

Dar BascElass gern. § 10 Abs. Idee gaugesetabuens ist sach
§fOAfls.3das Baußesaszbachsortsüblicham 24, 0), 20(1
bekannt gernachtwsrdee.

Hierbei wurdz darauf hinguwinsen, wo dar Bebauungsplan und
die gegründung nach § 19 Abs. d des saugasutzbucbs eingesehen
werden Hann.

Hagen, 2)24. 2D,III

Bebauungsplan Nr 4/10 (619)
Gewerbegebiet Berliner Straße
Dlrrarlol Ozuauurecciarrart tsuoedansuutiruewirdsranetreasuaa

1. Ausfertigung

Stand der Planunterlagen

Liegenshhunskalaerzt 2(10
Tupugrale 1971 12000

Maßstab 1:1000
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